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Vaduz, Freitag W 29 den 22. Ju l i  18i)8 

Amtlicher Leil. 

Kundmachung. 
Seine Durchlauf t  der regierende Fürst  haben 

den fsts. Landestierarzt Christof Wanger in den 
dauernden Ruhestand zu versetzen und den Paten-
tierten Tierarzt Ludwig Marxer  zum fstl. Landes-
tierarzte in provisorischer Eigenschaft mit den für 
die erste Stufe der fünften GehaltSklvsse gesetzlich 
normierten Bezügen und mit dem Amtssitze in 
Vaduz zu ernennen geruht, was  hiemit verlautbart 
wird. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 20. J u l i  1898. 

v. I n  der M a u r  m / p .  
fstl. Cabinetsrat. 

Nichtamtlicher Teil. 

Vaterland. 
Bericht über die Landtags sitzung vom 16. J u l i .  

(Von dem Landtagsbureau). V o r  dem Eintritte 
in die Tagesordnung bringt der Präsident ein 
vom Cardinal-Staatssekretär Rampolla a n  ihn 
gerichtetes Antwort-Telegramm auf die namens 
des Landtages an  den heiligen Vater am 18.  
J u n i  gesandte Glückwunsch-Depesche zur Ver-
lesung. (Beide Telegramme sind bereits seiner-
Zeit im „Liechtensteiner Volksblatt" veröffentlicht 
worden.) Die huldvolle Antwort  wird vom Land-
tage zur Kenntnis genommen. 

D e r  He r r  Regierungschef teilt a lsdann mit, 
daß et bereits in der Lage sei, über die Tele-
Phonangelegenheit weiteres zu berichten. Die 
von dem Landtage in der Sitzung vom 18. J u n i  
beschlossenen Bedingungen seien von dem k. k. 
österreichischen Handelsministerium vollinhaltlich 
angenommen worden, so daß nun in dem Ab-
kommen d a s  Kündigungsrecht des Landes ge-
wahrt  bleibe, die Anschlüsse der Abonnenten könne 
nach Bedarf  in besonderen Fällen auch a n  an-
deren Stellen, a l s  an den ursprünglich allein 
vorgesehenen Postämtern erfolgen, die vorhan-
denen und allenfalls noch weiter zur Erstellung 
kommenden privaten Telephonlinien sollen nach wie 
vor der Ingerenz  und Konzessionierung durch die 
fürstlich liechtensteinische Regierung vorbehalten 
sein, endlich soll das  Eigentumsrecht des Lan-
des auf d a s  landschäftliche Telkphonnetz gewahrt 
bleiben u n d  bei allfälligen Betriebsüberschüssen 

auch d a s  Land partizipieren. Die Verhandlungen 
sind demnach soweit zum Abschlüsse gediehen, 
daß nun unverweilt mit der Erstellung des Te-
lephonnetzes begonnen werden wird. 

A l s  erster BeratuvgSgegenstand kam nach 
der Tagesordnung die Regierungsvorlage: 

Gesetz betreffend die Einführung einer Annui
tätenabteilung bei der laudsch. Sparkassa zur ver-
fassungsmäßigen Behandlung und fand einstimmige 
Annahme. Nachdem dieses Gesetz von einschnei-
dender volkswirtschaftlicher Bedeutung ist, möge 
zur allgemeinen Aufklärung der zutreffende Kom« 
mifsionsbericht (Berichterstatter D r .  Alb. Sckädler) 
welcher die Auffassungen der Finanzkommission 
und des Landtages wiedergibt, an  dieser Stelle 
wörtlich folgen:  

„Auf  Anregung des Referenten hat  der Land-
tag am 2. J u l i  vorigen J a h r e s  folgenden Be-
schluß gefaßt:  

Der Landtag erblickt in der Einführung von 
Annuitäten, d h. von gleichbleibenden Zahlungen 
für eine bestimmte Anzahl von J a h r e n  mit dem 
Zweck der allmählichen Zinscn- nnd Kopitaltilg« 
m g  eine vorzügliche Maßregel zur Erleichterung 
der Schuldevtlastuvg. 

Z u r  Ermunterung einer möglichst starken B e -
nutznng dieser bei der l. Sparkassa einzuführenden 
Einrichtung hält  der Landtag die Herabsetzung 
des Zinsfußes von 41/2% auf 4 V4 °/ 0  für diese 
Ar t  von Hypothekardarlehn für wohlbegr Ladet 
und findet ein AbzahsmgSprozent von mindesters 
3 / 4 ° / O '  also in Summa eine Annuität, d. h. Zeit-
reute von mindestens 5 ° / 0  gerechtfertigt. Außer
dem soll die Möglichkeit geboten werden, daß nicht 
nur  bei neuen Hypothekardarlehen, sondern auch 
durch Umwandlung von bereits bestehenden deren 
allmähliche Tilgung in Form von Zeitrenten er-
so gen kann. 

Der Landtag ersucht die f. Regierung im E in -
vernehmen mit dem LandeSaueschusse im Sinne  
dieser Grundsätze einen Gesetzentwurf für das  
kommende J a h r  vorzubereiten." 

Die f. Regierung ist dem Ersuchen des Land-
tages in anerkennenswerter Weise mit  dem vor-
liegenden Gesetzentwurfe nachgekommen. 

Art. 1 bestimmt, daß die Ermöglichung der 
Tilgung von versicherten Darlehen durch Zeit-
renten nicht n u r  auf künftig zu gewährende, 
sondern auch auf bereits gewährte Hypothekar-
darlehen der landschäftl. Sparkassa ausgedehnt 
werde. 

Art .  2 normiert den Zinsfuß für  diese A r t  
von Darlehen auf 41 /4°/0  und die Tilgung nach 
einem jährlichen Tilgungssatz von mindestens 3 / 4 ° / 0 .  

Art .  3 sieht vor, daß die weiteren geschäft-
lichen Bedingungen, unter welchen diese neue 
Einrichtung zu betreiben ist, von der Regierung 
nach Einvernehmung der Sparkassakommission 
festgesetzt werden. 

Art.  4 überträgt die Durchführung dieses 
Gesetzes, welches mit I . J a n u a r  1399 in Wirk-
samkeit treten soll, der f. Regierung. 

M i t  diesen vorgeschlagenen Gesetzesbestimm-
ungen sind die vom Landtage im Vorjahre in  
der Resolution ausgesprochenen Wünsche über 
die Gestaltung des Gesetzes vollständig erfüllt. 
Eine weitere spezielle Begründung erscheint daher 
nicht notwendig. Dennoch dürfte es im I n -
teresse einer möglichst klaren Auffassung des Be-
dürfnisses und des Nutzens dieser neuen Ein-
richtung angezeigt sein, einige Motive hervor-
zuhebkn. 

Die Verschuldung unseres landwirtschaftlichen 
Grundbesitzes ist bei uns,  wie in allen übrigen 
Kulturländern, naturgemäß eine steigende. Die  
gegmüber früheren Zeiten bedeutende Steigerung 
der Bodenpreise, die sehr hohen Mehrkosten für  
Neubauten, die gegen früher kostspieligere Lebens-
Haltung, endlich die infolge der gesteigerten Bo-
den- und Häuserpreise ebenfalls erhöhten Schätz-
ungen zum Zwecke höherer Belehnung sind wohl  
a l s  die Hauptursachen der zunehmenden Ver-
schuldung zu betrachten. Ohne wirksame und 
auch praktisch durchführbare volkswirtschaftliche 
Gegenmittel muß die Schuldenlawine von J a h r  
zu J a h r  immer mehr anwachsen und schließlich 
zu Kalamitäten führen, wie wir  solche anderwärts 
schon hie und da  beobachten. D a s  wäre jedoch 
ein verhängnisvoller Niedergang der Landwirt-
schast, und ein solcher muß von einem richtigen 
Staatswesen mit allen vernünftigen Mitteln ver-
hütet werden. I n  erster Linie wird ein gesunder 
Fortschritt auf allen bei uns  rentablen landwirt-
schaftlichen Gebieten durch möglichst rationelle 
Ausnützung des Bodens d a s  natürliche Gegen-
gewicht gegen Ueberschuldung sein. D a n n  aber 
ist, soweit die Einflußnahme unseres Landes in  
Betracht kommt, die glückliche Lösung der F r a g e  
des bäuerlichen Kreditwesens von hervorragender 
Bedeutung. M i t  der Reform der Sparkassa-
stotuten im J a h r e  1891 und mit der Herabsch« 
ung des Zinsfußes bei den landfchäftlichen Kassen 

Wothschilö.  
Von Dr. B. I .  F .  

Goethe ha t  das  frühere Judenviertel in Frank-
surt also beschrieben: „Eine enge, dunkle, schmutzige 
Straße,  schwarzberauchte Häuser, eine wimmelnde 
Bevölkerung." I n  dieser Judcnstraße nun stand 
ein Haus ,  d a s  mit einem roten Anhängeschild 
(„Rothschild") verziert .war,  und mit diesem An-
Hängeschild ist der Name einer Familie verknüpft, 
die bestimmt war, die reichste der Welt zu wer-
den. Eine Dynastie von einer ganz neuen A r t  
sollte a u s  dieser ärmlichen Wohnung hervorgehen. 

Ein gewisser Moses Amschel, der in Raritäten 
und alten Münzen Handel trieb, verdiente sein 
Brot  a l s  hausierender Krämer. M a n  erzählt von 
ihm einen Zug,  der seine große Vorsichtigkeit in 
delles Licht stellt. Einst begegnete er auf seinen 
Reisen einem seiner Glaubensgenossen, der Hau-
sierer wie er, aber etwas reicher war,  da er sich 
im Besitze eines Esels befand. Auf  das  freund-
liche Anerbieten, das  ihm von diesem gemacht 
wurde, nahm er sein Paket vom Rücken und be-
lud den Esel damit. A l s  sie a n  den Rand  eines 

Abgrundes gekommen waren, über den a l s  Brücke 
einige schwankende Bretter gelegt waren, blieb 
Amschel stehen und sagte zu seinem Kameraden, 
der ihn auslachte: „Mitunter geschehen Unglücks-
fälle an solchen Stellen, und weil dieses Paket 
meinen ganzen Reichtum enthält, darfst D u  es  
mir  nicht übel nehmen, daß ich meine Vorsorgen 
treffe." E r  hatte sich nicht getäuscht, denn der 
Esel stürzte mit seinem Geleiter in den Abgrund. 

Maye r  Amschel, sein Sohn ,  wurde im  J a h r e  
1743 geboren. Von seinen Eltern zum Rabbiner 
bestimmt, wurde er nach Für th  gesandt, um da« 
selbst einen Kursus in der jüdischen Theologie 
mitzumachen; aber er fühlte keinen Beruf. E r  
hatte mehr Freude am Sammeln und Verhan
deln von alten Medaillen und seltenen Geldstücken. 
Hierdurch kam er mit Münzensammlern und 
Altertumsforschern in Berührung,  die seinen 
Scharfsinn zu schätzen wußten und ihm eine Stelle 
in einem Bankhause der Oppenheimer in Han» 
nover verschafften. E r  blieb dort einige J a h r e  
und genoß die Achtung seiner Vorgesetzten. St i l l ,  
sparsam, arbeitsam, sparte er ein wenig Geld und 
trieb dann Geschäfte auf eigene Rechnung, stetS 

mit alten Münzen und Medaillen, während er  
zugleich diesen Handel, in dem er sich große Fach-
kenntnisse erworben hatte, immer weiter ausbrei-
tele;  er handelte nämlich auch mit Kunstgegen-
stünden, kostbaren Metallen, gab Vorschüsse auf 
Pfänder  bis  zu der Zeit, wo er sich nur den 
Bankoperationen widmete. 

E r  w a r  es, der das  alte H a u s  mit dem „Roth-
schilde" im Frankfurter Judenviertel ankaufte. 
A l s  er daselbst einzog, nahm er den Namen des-
selben an.  

Die F r a u  seiner W a h l  führte er dort hinein, 
Gudula  Schnappe, die zukünftige Mutter  aller 
jener Rothschilds, die man mit Recht die modernen 
Krösusse nennen kann. Sollte diese unbekannte 
J ü d i n  nicht eine zweite Lätitia werden? Oder  
ist die Macht der jüdischen Geldkönige vielleicht 
geringer, a l s  die der unruhigen Napoleoniden? 
Z u  ihrer Ehre wollen wir  nicht unerwähnt lassen, 
daß sie niemals zu bewegen gewesen ist, d a s  H a u s  
mit  dem rothen Aushängeschild zu verlassen und 
eine prächtigere Wohnung zu beziehen. S i e  be-
wohnte d a s  umfangreiche H a u s  bis zum J a h r e  
1849  und entschlief daselbst im Alter von 9 6  J a h r e n .  


